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Anordnung
über die Nutzbarmachung der Importverpackung

aus Holz.
Vom 20. August 1960

Zur Durchsetzung der im Beschluß des Ministerrates 
vom 29. September 1955 über die Erweiterung der 
Austauschproduktion für Holz und zur weiteren Ein
sparung von Holz (GBl. I S. 681) enthaltenen Auf
gaben wird in Verbindung mit dem Beschluß der 
Staatlichen Plankommission vom 27. Mai 1959* über 
das Programm für die Verbesserung der Holzaus
nutzung und den Holzaustausch im Siebenjahrplan 
folgendes angeordnet:

§ 1
Geltungsbereich

(1) Die Bestimmungen dieser Anordnung gelten für 
die Erzeugnisse der Warennummern:

54 41 00 00 Fässer aus Holz
Kisten
Vollkisten und -garnituren 
Kisten und -garnituren mit Kufen oder 
Unterzugshölzern 

54 43 30 00 Kollikisten in Rahmenkonstruktionen und
Kollideckel

54 43 00 00 
54 43 10 00 
54 43 20 00

54 43 40 00 
54 43 50 00

54 43 60 00 
54 43 70 00 
54 43 80 00 
54 44 00 00 
54 44 10 00

54 44 20 00

54 45 00 00 
54 46 00 00

Räucherfischkisten und -garnituren 
Fett-, Butter- und Käsekisten und -garni
turen
Eierkisten und -garnituren
zerlegbare Kisten
Drahtbundkisten
Steigen, Horden und Harasse

Obst- und Gemüsesteigen, Flachsteigen,
Horden (auch Garnituren und Zuschnitte)

Harasse (auch B allonges teile)
Flaschen harasse (auch Garnituren und 
Zuschnitte)
Bierflaschenkästen
Verschlage (auch Garnituren und Zu
schnitte)

(2) Die im Abs. 1 aufgeführten Verpackungsmittel 
sind unabhängig von ihrem Zustand nutzbar zu 
machen.

• Veröffentlicht in Verfügungen und Mitteilungen der Staat 
liehen Plankommission Nr. I2y59

§ 2
Preisfestsetzung durch die Außenhandels

unternehmen
(1) Die Außenhandelsunternehmen berechnen di« 

Preise für Importverpackung aus Holz, sofern di« 
Preisstellung für die in der Verpackung enthaltenen, 
importierten Erzeugnisse eine Berechnung zuläßt.

(2) Für die Berechnung gelten die entsprechenden 
gesetzlichen Bestimmungen.

§ 3
Holzverpackung aus Importen von Nahrungs

und Genußmitteln
(1) Der Großhandel ist verpflichtet, die’ Importver- 

Packung bei Auslieferung an den Einzelhandel als 
Leihverpackung gemäß Anordnung über die Rückgabe 
und Berechnung von Leihverpackung zu behandeln.

(2) Holzverpackung aus dem Import von Obst und 
Gemüse hat der Großhandel vorrangig den Großhan
delsgesellschaften für Obst und Gemüse zu den Preisen 
der Preisliste 15, Anlage 1 zur Preisanordnung 
Nr. 1419/1 vom 7. Juni 1960 — Kisten und ähnliche Er
zeugnisse aus Holz — (Sonderdruck Nr. P 1657 des Ge
setzblattes), abzüglich der vom Einzelhandel entrich
teten Abnutzungsgebühr bereitzustellen.

(3) Die im eigenen Bereich zur Verwendung vor
gesehene Importverpackung ist Stückzahl- und wert
mäßig dem zuständigen Holzkontor zu melden.

(4) Die Holzkontore sind verpflichtet, vor Abschluß 
der Lieferverträge zu untersuchen, ob durch den Groß
handel die größtmögliche Nutzung der Importver
packung vorgesehen wurde.

I •
! (5) Importverpackungen, die nicht entsprechend den
: Absätzen 2 und 3 verwendet werden können, sind auf 
| Weisung des Holzkontors einem für den Standort des 
j Großhandels zuständigen Kistenaufbereitungsbetrieb 
j zuzuführen.

(6) Vom Kistenaufbereitungsbetrieb sind für diese 
sowie für die von den Industriebetrieben abzugeben
den Importverpackungen Preise der Preisliste 15, An
lage 1 zur Preisanordnung Nr. 1419/1, abzüglich 20 V* 
zu bezahlen.


